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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 

459 1. Änderung des Bebauungsplanes H 6.1 „Auf 
den Röddepöhlen“, Stt. Horn hier: Aufhebung 
des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Planungs- und Bauausschuss des Rates der Stadt 
Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
11.10.1995 die Aufstellung der o.g. Bebauungsplanände-
rung für ein Gebiet im Stt. Horn entlang der Leopoldstaler 
Straße zwischen Einmündung Karolinenweg und „In der 
Trift“ beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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460 Bebauungsplan H 3 B „Auf der Moorla-

ge/Nord“, Stt. Horn  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 22.02.2006 die Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplanes für ein Gebiet im Stt. Horn südlich der 
Bahnhofstraße, östlich der Gebrüder-Künnemeyer-Str, 
nördlich der Straße „Bei den Eichen“ und westlich des 
„Friedhofs am Schlehdornweg“ beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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461 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Horn-Bad Meinberg für das gesamte 
Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergie.  

 hier: frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (-BauGB-) 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 24.09.2014 beschlossen, im o.g. Flächennut-
zungsplanverfahren insgesamt neun Suchräume hinsicht-
lich ihrer Eignung als Konzentrationszonen für Windenergie 
näher zu untersuchen. Diese Suchräume sind: 
Suchraum A: Wehren 
Suchraum B: Horn-Schmedissen-Fromhausen 
Suchraum C: Leopoldstal-Heesten I 
Suchraum D: Bellenberg-Vahlhausen 
Suchraum E: Bellenberg-Heesten 
Suchraum F: Leopoldstal-Heesten II 
Suchraum G: Belle-Billerbeck 
Suchraum H: Veldrom-Kempenfeldrom 
Suchraum I: Veldrom/Bauernkampstraße 
 
Die Lage der Suchräume ist aus dem nachfolgend mit ab-
gedrucktem Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrich-
tung über die Planung erfolgt zum einen als öffentliche 
Auslegung der Planunterlagen, zum anderen durch eine 
Einwohnerversammlung. 
 
Die Planunterlagen liegen in der Zeit  

bis einschließlich 07. November 2014 

während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, (Flur 2. OG) öffent-
lich aus. 
 
Die Einwohnerversammlung findet statt am 
 

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 18:00 Uhr 
im Rathaussaal (1. OG) im Rathaus Horn, Marktplatz 4. 

 
In der Einwohnerversammlung wird der aktuelle Stand der 
Planung vorgestellt. Dabei besteht Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung.  
 
Der Öffentlichkeit wird darüber hinaus Gelegenheit gege-
ben, sich  

bis einschließlich 07. November 2014 

schriftlich zu dem Planvorhaben zu äußern. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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462 1. Änderung (Gesamtüberarbeitung) des Be-

bauungsplanes H 14 „Erweiterung Röddepöh-
len“, Stt. Horn  

 hier: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zungen am 24.09.2014 die 1. Änderung (Gesamtüberarbei-
tung) des o.g. Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstel-
lungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem nach-
folgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich. Der 
Änderungsbereich entspricht dem gesamten Geltungsbe-
reich. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrich-
tung über die Planung erfolgt in der Zeit bis einschließlich 
07. November 2014 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten bzw. nach Vereinbarung (unter Tel. 05234-201-271) 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegen-
schaften der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, Zim-
mer 24, wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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463 Bebauungsplan L 11 „Am Sportplatz“, Stt. Le-

opoldstal hier: Aufhebung der Aufstellungsbe-
schlüsse 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 25.09.1997 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein durch Eichenweg, Silbergrund und 
Leopoldstaler Straße begrenztes Gebiet im Stt. Leopoldstal 
beschlossen. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 31.08.2005 die Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplanes für ein durch Eichenweg, Silbergrund 
und Leopoldstaler Straße begrenztes Gebiet im Stt. Leo-
poldstal beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diese Be-
schlüsse in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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464 Bebauungsplan Ho 8 „Teutonenhof“, Stt. 

Holzhausen-Externsteine hier: Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 23.08.1990 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein Gebiet südlich der Straße „Am Kral“ 
und westlich der „Langen Straße“ im Stt. Holzhausen-
Externsteine beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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465 1. Änderung des Bebauungsplanes Ho 3 „Lan-

ge Straße“, Stt. Holzhausen-Externsteine  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 15.02.2012 die Aufstellung der o.g. 
Bebauungsplanänderung für eine an der Langen Straße 
gelegenen Gebietes im Stt. Holzhausen-Externsteine be-
schlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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466 2. Änderung des Bebauungsplanes Fi 5 „In der 

Egge“, Stt. Fissenknick hier: Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 16.08.2006 die Aufstellung der o.g. 
Bebauungsplanänderung für ein Gebiet am Kleistweg im 
Stt. Fissenknick beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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467 Satzung gem. § 34 (4) BauGB für den „Nördlich 

der Pyrmonter Straße“, Stt. Belle  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 17.03.1994 die Aufstellung der o.g. Sat-
zung für ein Gebiet nördlich der Pyrmonter Straße im Stt. 
Belle beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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468 Bebauungsplan M 21 „Gartenstraße“, Stt. Bad 

Meinberg  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates 
der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.06.2000 die Aufstellung des o.g. Bebauungs-
planes für ein durch Allee, Hamelner Straße, Gartenstraße 
und Busbahnhof begrenztes Gebiet im Stt. Bad Meinberg 
beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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469 Bebauungsplan M 20 „Nördlich der Parkstra-

ße/Stern“, Stt. Bad Meinberg  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 30.03.1983 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein nördlich des historischen Kurparks 
und der Parkstraße gelegenes Gebiet im Stt. Bad Meinberg 
beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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470 Bebauungsplan M 19 C „Krumme Stra-

ße/Süd/West“, Stt. Bad Meinberg  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 12.06.1986 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein durch Krumme Straße, „Am Ehren-
mal“ und die Werre begrenztes Gebiet im Stt. Bad Mein-
berg beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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471 Bebauungsplan M 19 B „Bachstra-

ße/Kirche/Allee-West“, Stt. Bad Meinberg  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 08.11.1990 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein durch Brunnenstraße, Detmolder 
Straße, Allee und „Am Ehrenmal“ begrenztes Gebiet im Stt. 
Bad Meinberg beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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472 3. Änderung des Bebauungsplanes M 16 „Zwi-

schen Königsberger Allee und Schanzenberg“, 
Stt. Bad Meinberg  

 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 27.04.2005  die Aufstellung der o.g. 
Bebauungsplanänderung für das gesamte Gebiet des Be-
bauungsplanes M 16 im Stt. Bad Meinberg zwischen 
Schanzenberg, Brunnenstraße, Königsberger Allee und 
Oberförster-Feige-Weg beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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473 Bebauungsplan M 15 N „Silvaticum“, Stt. Bad 

Meinberg  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates 
der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 03.07.2002 die Aufstellung des o.g. Bebauungs-
planes für ein Gebiet im Stt. Bad Meinberg östlich der Ha-
melner Straße und nördlich der Pyrmonter Straße be-
schlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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474 1. Änderung und 2. Änderung der Satzung 

gem. § 34 (4) BauGB für den „Bereich Horn 
Südost“, Stt. Horn  

 hier: Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 23.09.1993 die Aufstellung der 1. Ände-
rung der o.g. Satzung für ein Gebiet im Stt. Horn südlich 
der Freiligrathstraße beschlossen. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates 
der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 04.09.2002 die Aufstellung der 2. Änderung der 
o.g. Satzung für ein Gebiet im Stt. Horn südlich der Grünen 
Straße beschlossen. 
 
Lage und Umfang der Plangebiete sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diese Be-
schlüsse in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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475 2. Änderung des Bebauungsplanes H 21 A I 

„Wilberger Straße/Ost“, Stt. Horn  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 15.08.2007 die Aufstellung der o.g. 
Bebauungsplanänderung für ein Gebiet im Stt. Horn nörd-
lich des Hessenring und östlich der bestehenden Biogasan-
lage beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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476 Bebauungsplan H 20 „Stadtkern Horn“, Stt. 

Horn  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 15.10.1987 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein im Wesentlichen durch die Wall- und 
Grabenzone des historischen Stadtkerns Horn begrenztes 
Gebiet beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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477 1. Änderung des Bebauungsplanes H 9 „Pa-

schenburg“, Stt. Horn  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06. März 1986 die Aufstellung der o.g. 
Bebauungsplanänderung für ein Gebiet im Stt. Horn an der 
Straße „Bockstal“ beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –   AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 925 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



926 KREISBLATT –   AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

478 Bebauungsplan H 12 „Amselweg/Schäferweg“, 

Stt. Horn  
 hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 30.03.1981 die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes für ein Gebiet im Stt. Horn südlich der 
Straße „Südwall“, östlich der Straße „Südholzweg“, nördlich 
der  Straße „Amselweg“ und westlich der „Franz-
Hausmann-Straße“ beschlossen. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat diesen Be-
schluss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.09.2014 auf-
gehoben. 
 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.09.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
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479 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 34 Abs.1a, 1b und 1c und § 35 Abs.3, 4 
und 6  des Meldegesetzes NRW – MG NRW, 
sowie § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmenge-
setzes - MRRG) 

 
Bekanntmachung  

 
Gemäß § 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs.3, 4 und 6 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW- MG NRW) vom 16. September 1997 
(GV NRW S. 332, 386), sowie gemäß § 58 Abs. 1 des Sol-
datengesetzes (SG) vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482)  in 
den zzt. gültigen Fassungen sind folgende Datenübermitt-
lungen durch die Stadt Horn-Bad Meinberg als Meldebe-
hörde zulässig:  
 
I. Datenübermittlung über das Internet 

(§ 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Melderegis-
terauskunft) einzelner bestimmter Einwohner oder einer 
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilen.  
 
II. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen  

(§ 35 Abs. 3 MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehe-
jubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 MG NRW 
genannten Daten (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und Anschriften) des Betroffenen, sowie Tag und Art des 
Jubiläums umfassen.  
Eine Veröffentlichung der Jubiläumsdaten durch die Presse 
und den Rundfunk kann auch eine Verbreitung über das 
Internet zur Folge haben. 
 
III. Datenübermittlung an Adressbuchverlage  

(§ 35 Abs. 4 MG NRW)  
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über  
1. Vor- und Familiennamen 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 
sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
IV. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrver-
waltung 

(§ 58 c  Abs. 1 SG) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundes-
amt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden, übermittelt werden:  
Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I und IV genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs. 1b, § 35 
Abs. 6 MG NRW und § 18 Abs. 7 MRRG). 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
 
 

 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW und § 58 c Abs. 1 
SG) steht den Betroffenen ab der Vollendung des 15. Le-
bensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht der Einwilligung 
oder Genehmigung von Personen, die zu ihrer gesetzlichen 
Vertretung befugt sind.  
 
Die Weitergabe der unter Ziffer II und III genannten Daten 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat (§ 35 Abs, 6 MG NRW). 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit hin. 
 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung ist an den Bürgermeister, 
Fachbereich 2 -Bildung, Ordnung und Soziales-, Marktplatz 
4, 32805 Horn-Bad Meinberg, zu richten oder direkt beim 
Bürgerservice der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 
32805 Horn-Bad Meinberg einzulegen bzw. zu erteilen.  
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches) 
erteilt werden dürfen.  
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Wider-
ruf gültig.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 10. Oktober 2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
 
Block 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
 
 
 

480 Bekanntmachung über die Einebnung von 

Grabstellen auf den kommunalen Friedhöfen 
der Stadt Horn-Bad Meinberg 

 
1. Bei den folgenden Grabstätten sind die  vorgeschrie-

benen laufenden gärtnerischen  Unterhaltungsarbeiten 
nicht durchgeführt  worden: 

 
Friedhof Horn ‚Am Kreuzenstein’ 

 
Reihengrab 
Feld I, Reihe 3, Nr. 42 
(Clemens Siggemann) 
 
Reihengrab 
Feld I, Reihe 5, Nr. 72 
(Heinrich Schlothane) 
 
Reihengrab 
Feld I, Reihe 3, Nr. 47 
(Margret Bohnert) 
 
Reihengrab 
Feld I, Reihe 4, Nr. 52 
(Mathilde Wurian) 
 
Wahlgrab für 2 Personen 
Feld B, Reihe 1, Nr. 7-8 
(Anna und Gustav Rehmeier) 
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Wahlgrab für 2 Personen 
Feld C, Reihe 4, Nr. 98-99 
(Werner Klare) 
 
Friedhof Horn ‚Steinheimer Straße’ 
 
Wahlgrab für 2 Personen 
Feld F, Reihe 15, Nr. 108-109 
(Anna und Heinz Bauer) 
 
Wahlgrab für 2 Personen 
Feld P, Reihe 10, Nr. 296-297 
(Antonia und Georg Henkel) 
 
Wahlgrab für 2 Personen 
Feld P, Reihe 5, Nr. 143-144 
(Dorothea und Martin Moryson) 
 
Friedhof Leopoldstal 
 
Reihengrab 
Feld G Reihe 5, Nr. 49 
(Helmut Stenzel) 

 
Die Pflegeverpflichteten werden hiermit gebeten, die 
Grabstätten bis spätestens 15.11.2014 wieder ord-
nungsgemäß herzurichten. Anderenfalls bin ich ge-
zwungen, die Einebnung gemäß § 28 der Satzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 22.07.2011 durchzuführen. 

 
2. Reihengrabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit 
 

Friedhof Horn ‚Am Kreuzenstein‘ 
 
Urnenreihengrab 
Feld H1, Reihe 2, Nr. 9 
(Gerhart Brust) 

 
Friedhof Wehren 

 
Reihengrab 
Feld A, Reihe 1, Nr. 9 
(Adelheid Kohls) 
 
Reihengrab 
Feld A, Reihe 1, Nr. 10 
(Luise Kohls) 

 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an den Reihen-
grabstätten ist gemäß § 14 Nr. 4 Satz 3 der Satzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Mein-
berg nicht möglich. 
 
Die Grabstätten werden nach dem 15.11.2014 von 
Amts wegen eingeebnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Wahlgrabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit 
 

Friedhof Horn ‚Am Kreuzenstein‘ 
 

Wahlgrab für 2 Urnen 
Feld H2, Reihe 2, Nr. 12a-12b 
(Anneliese und Karl Huber) 
 
Friedhof Holzhausen-Externsteine 
 
Wahlgrab für 1 Person 
Feld A, Reihe 11, Nr. 283 
(Johanne Kellner) 

 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 15.11.2014 
den Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Horn-Bad Meinberg, 
Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg stellt, wer-
den die Grabstätten von Amts wegen abgeräumt und 
eingeebnet. 

 
4. Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten mit abgelaufe-

ner Nutzungszeit 
Friedhof Horn ‚Steinheimer Straße’ 

 
Reihengrab 
Feld RG5, Reihe 4, Nr. 44 
(Pauline Schomber) 
 
Wahlgrab für 1 Person 
Feld F, Reihe 12, Nr. 87 
(Ilse und Willy Sommerfeld) 
 
Wahlgrab für 1 Person 
Feld M, Reihe 5, Nr. 67 
(Charlotte Nacke) 
 
Wahlgrab für 1 Person 
Feld M, Reihe 1, Nr. 3 
(Margarethe Höck) 
Wahlgrab für 2 Personen 
 
Feld C, Reihe 1, Nr. 5-6 
(Auguste, Irmgard und Friedrich Bergmeier) 
 
Wahlgrab für 2 Personen 
Feld A, Reihe 9, Nr. 51-52 
Luise und August Ruwwe 
 
Nach Ablauf der Nutzungszeit können Pflege-
verpflichtete für Grabstellen auf dem Friedhof Horn 
‚Steinheimer Straße’ Nutzungsvereinbarungen mit der 
Stadt Horn-Bad Meinberg abschließen, die eine weitere 
Erhaltung zur Pflege der Gräber sicherstellen, jedoch 
eine weitere Beerdigung in der Grabstätte ausschlie-
ßen. 
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Sofern nicht bis zum 15.11.2014 ein dazu Berechtigter 
einen Antrag auf Abschluss einer Nutzungsvereinba-
rung zur weiteren Pflege der Grabstätte bei der Fried-
hofsverwaltung der Stadt Horn-Bad Meinberg, Burg-
straße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg stellt, werden die 
Grabstätten von Amts wegen abgeräumt und eingeeb-
net. 

 
Angehörige werden gebeten, die Grabmale, Blumenvasen 
und den übrigen Grabschmuck zu entfernen. Nicht abge-
räumtes Grabzubehör geht in das Eigentum der Stadt über. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 23.09.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
 
 
 

481 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsge-

bührensatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 29.09.2014 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666/SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2013 (GV.NRW.S. 878), der §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW.S. 712/ SGV 
NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2011 (GV.NRW.S. 687), und des § 2 Abs. 3 des 
Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23. August 
1999 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV.NRW.S. 566), hat 
der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung 
vom 18.09.2014 folgende Verwaltungsgebührensatzung 
beschlossen: 
 
Artikel 1 

 
Die Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung vom 
21.09.2010 erhält die anliegende Fassung. 
 
Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 29.09.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
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